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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 275-2021 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.395 
  
Eingereicht am: 09.12.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Feuz (Bern, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Baumann-Berger (Münsingen, EDU) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Sicherheitsdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Besteht ein pandemiebedingter Zusammenhang zwischen Alkohol-, Drogen- und Medika-
menteneinfluss sowie Delikten gegen Leib und Leben? 

Die Fragesteller befürchten, dass insbesondere wegen der Auswirkungen der Pandemie die De-
likte gegen Leib und Leben zugenommen haben könnten; dies insbesondere bei Fällen häusli-
cher Gewalt. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Können bei den Delikten gegen Leib und Leben im Kanton Bern (davon Fälle häuslicher 
Gewalt separat ausgewiesen) konkrete statistische Angaben darüber gemacht werden, ob 
bei der Tat Alkohol einen Einfluss hatte? Wenn ja, was für Angaben können gemacht wer-
den? Wenn nein, warum nicht? 

2. Können bei den Delikten gegen Leib und Leben im Kanton Bern (davon Fälle häuslicher 
Gewalt separat ausgewiesen) konkrete statistische Angaben darüber gemacht werden, ob 
bei der Tat Medikamente einen Einfluss hatten? Wenn ja, was für Angaben können ge-
macht werden? Wenn nein, warum nicht? 

3. Können bei den Delikten gegen Leib und Leben im Kanton Bern (davon Fälle häuslicher 
Gewalt separat ausgewiesen) konkrete statistische Angaben darüber gemacht werden, ob 
bei der Tat harte Drogen (Kokain, LSD, Heroin usw.) einen Einfluss hatten? Wenn ja, was 
für Angaben können gemacht werden? Wenn nein, warum nicht? 

4. Können bei den Delikten gegen Leib und Leben im Kanton Bern (davon Fälle häuslicher 
Gewalt separat ausgewiesen) konkrete statistische Angaben darüber gemacht werden, ob 
bei der Tat sogenannte weiche Drogen (Cannabis, Hanfprodukte, Marihuana usw.) einen 
Einfluss hatten? Wenn ja, was für Angaben können gemacht werden? 
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Verteiler 
‒ Grosser Rat 


